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NDB-Artikel
 
Fürst von Kupferberg, Carl Joseph Maximilian preußischer Großkanzler, *
12.4.1717 Albrechtsdorf bei Breslau, † 29.3.1790 Berlin.
 
Genealogie
V Maximilian (* 1679), auf A. u. Keulendorf usw., Landesältester, S d.
Maximilian, Ratsherr in Breslau, aus 1577 geadeltem, urspr. aus Bamberg
stammendem Geschl.;
 
M Louise Marg., T d. Adam Sigmund v. Senitz, auf Rankau, u. d. Louise Marg.
Freiin v. Posadowsky;
 
⚭ Berlin 1756 Sophie Frieder. Albertine (1722–96), Wwe d. preuß. Gesandten
→Carl Jos. v. Dewitz († 1753), T d. →Heinr. Gf. v. Podewils († 1760), preuß. Min.;
kinderlos.
 
 
Leben
1740 trat F. als Geheimer Justizrat in preußische Dienste, wurde
vom Großkanzler von Cocceji 1746 als Mitglied des Berliner
Oberappellationsgerichts zur Mitarbeit an der Justizreform zunächst in
Pommern herangezogen, wirkte 1747 an der Umgestaltung von Tribunal
und Kammergericht mit durch Schaffung einer Interimsverfassung für das
Tribunal zur Beschleunigung der Prozesse. 1750 und 1751 unternahm er mit
Cocceji Revisionsreisen durch Schlesien und Preußen, wo das Justizwesen
nach märkisch-pommerischen Vorbild eingerichtet wurde. 1752-55 war F.
in diplomatischer Mission in Wien zur Regelung des schlesischen Schulden-
und Kommerzienwesens. Bei Ernennung Ph. J. von Jariges' zum Großkanzler
wurde F. 1755 zum Präsidenten des 2. Kammergerichtssenats, 1763 zum
wirklichen Geheimen Etats- und Justizminister und zugleich 1. Präsidenten
des Kammergerichts ernannt. Wenig später wurde er Tribunalspräsident
und Lehnsdirektor; sein Edikt über die Schriftlichkeit der Pacht- und
Mietverträge bahnte die Ordnung der Besitzverhältnisse bei Lehngütern
und die Auseinandersetzung von Gemeinheiten und Gemeinschaftshuten
an. 1770 erfolgte die Ernennung zum Großkanzler in der Hoffnung, die von
Cocceji unvollendet gebliebene Justizreform zum Abschluß zu bringen. F.s
Verdienste lagen mehr im Organisatorischen und in der Verwaltungsarbeit
als in systematischen Reformprojekten. Er leistete daher Bedeutendes in der
Neuordnung des Justizwesens in Westpreußen nach der 1. Polnischen Teilung
und der Neuorganisation aller Gerichte und Umformung der Ämtercollegien
1774 in Ostpreußen. Sein Entwurf einer Verordnung, die die bestehende
Rechts- und Gerichtsverfassung mit den maßgebenden, zeitlich geordneten
Gesetzen verband, gibt ein wertvolles Bild der preußischen Justizverhältnisse
von 1772 und der darin enthaltenen Prinzipien über die Stellung des Königs



und seiner Minister zur Rechtspflege. Seit 1773 wuchs die Unzufriedenheit des
Königs über F.s ausbleibende Vorschläge zu einer umfassenden Justizreform
besonders zur Abkürzung der Prozesse. 1774 überreichte J. H. C. von Carmer
dem König entsprechende Vorschläge, säte damit Mißtrauen gegen F. beim
König, aber F. konnte sich nicht zu durchgreifenden Reformmaßnahmen
aufraffen. Neue Reformpläne Carmers, von Suarez ausgearbeitet, veranlaßten
F. 1775 zur Aufstellung eines umfassenden Plans zur Ausarbeitung eines
allgemeinen deutschen Gesetzbuches. F.s Eintreten für die vom König im
Müller Arnoldschen Prozeß gemaßregelten und einem offenbaren königlichen
Eingriff in die Rechtsprechung geopferten Kammergerichtsräte zogen ihm
die höchste Ungnade des Königs zu und führten zum Sturz des Großkanzlers
am 11.12.1779 in beleidigendster Form. Sein Rivale Carmer wartete bereits
auf die Nachfolge. Die Berliner Bevölkerung bewies dem gestürzten, schwer
gekränkten Großkanzler in langer Wagenkolonne und Besuchsreihen angesichts
des königlichen Schlosses ihre Sympathien. Übrigens wurde F. nur seiner
juristischen Ämter enthoben, blieb aber Staatsminister und Mitglied des
Geheimen Etatsrats.
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ADB-Artikel
 
 
Fürst und Kupferberg: Carl Joseph Maximilian Freiherr von F. und K., aus
einem alten in Schlesien und Böhmen begüterten Geschlecht, ward 1717
in Schlesien geboren und erhielt dort seine erste Ausbildung. Durch seine
natürliche Begabung und seine guten Verbindungen Friedrich II., der ihn
während seines ersten Feldzugs von 1740 kennen lernte, empfohlen, wurde
er vom Könige im frühen Alter von 23 Jahren am 29. December 1740 zum
Geheimen Justiz- und Oberappellations-Gerichtsrath nach Berlin berufen. Hier
war er, abgesehen von seiner Theilnahme an der Coccejischen Commission zur
Abthuung der unerledigten Processe in Pommern 1748, ohne Unterbrechung
bis 1752 thätig. Seine Beziehungen zum Wiener Hof ließen ihn als besonders
geeignet erscheinen, bei diesem die Regelung des verwickelten schlesischen
Schuld- und Commercienwesens herbeizuführen. Drei Jahre, 1752—55, hielt
ihn diese Angelegenheit, die er zur vollen Zufriedenheit beider Theile löste,
zu Wien auf, wo er die Stellung eines außerordentlichen Gesandten und
Bevollmächtigten seines Königs einnahm. Ueber die engere Frage seiner
ursprünglichen Bestimmung hinaus wurden auch Gutachten allgemeiner
politischer Natur von ihm gefordert und ein noch erhaltenes sechsbändiges
Geschäftsjournal, das neben den Tagesereignissen eine eben so gründliche
wie klare und objective Schilderung des Wiener Hofs und der Staatsverwaltung
enthält, legt von dem Umfang, der Schärfe und Feinheit seiner Beobachtungen
ein glänzendes Zeugniß ab. Als Lohn für seine Bemühungen wurde er bei
seiner Rückkehr nach Berlin, Herbst 1755, zum Präsidenten des zweiten Senats
des Kammergerichts ernannt. In dieser Stellung erfreute er sich des vollen
Vertrauens seines Königs, der ihn, Frühling 1763, durch die Ernennung zum
ersten Präsidenten des Kammergerichts und gleichzeitig zum Geheimen
Etats- und Justizminister auszeichnete. Noch im October desselben Jahres
aber wurde er zum Präsidenten des Tribunals, zum Obercurator sämmtlicher
Universitäten, zum Lehnsdirector und Leiter des Justizwesens in einer Anzahl
von Provinzen gemacht. Als solcher nahm er eine Stellung wie heute etwa der
Unterstaatssecretär neben dem Ressortminister ein. In vollster Harmonie war
er hier mit dem Großkanzler von Jarriges thätig, bis ihn dessen Tod, November
1770, auf den ersten Platz in der Justiz berief. Am 14. Nov. d. J.|machte
ihn der König zum Großkanzler der Justiz, „wegen seiner Uns und Unserem
Königlichen Hause bisher geleisteten großen, wichtigen und rechtschaffenen
Dienste, auch in Verbesserung des Justizwesens in Unseren Staaten bezeigten
rühmlichen Eifers und unermüdeter Sorgfalt, wie nicht weniger wegen
des in seiner Uns bekannten Dexterität und Gerechtigkeitsliebe gesetzten
besonderen Vertrauens“, wie es in seiner Bestallung heißt. Seine Berufung,
eine Auszeichnung für dreißigjährige wichtige Dienste, war erfolgt im Vertrauen
darauf, daß er die von seinen Vorgängern, Cocceji und Jarriges, begonnene
Justizreform fördern und womöglich zum Abschluß bringen würde. Diesen
hohen Erwartungen entsprach er nicht völlig. Zwar scharfen Verstandes, von
großer Gelehrsamkeit, unermüdlichem Fleiß und peinlicher Gewissenhaftigkeit,
mangelte ihm doch der geniale Blick, der instinktmäßig die Mängel einer
bestehenden verworrenen und zum Theil verderbten Verfassung erkennt,
wie die Mittel zu ihrer Beseitigung herausfühlt, und die daraus entspringende



muthige und durchdringende Energie, zur rücksichtslosen Durchführung
umfassender Reformen. Trotz seiner Bemühungen im Einzelnen, die nicht
ohne Erfolg auf strenge Controle der Justiz durch regelmäßige Visitationen,
gleichmäßige Vertheilung der Geschäfte, Regelung des Geschäftsgangs und
der Competenz gerichtet waren, trotz seiner Einrichtung des westpreußischen
Justizwesens zu des Königs Zufriedenheit 1773, begann dieser seinen
Kanzler mit mißtrauischem Auge zu betrachten, je mehr er erkannte, daß
derselbe nicht nur die allgemeine Reform liegen lasse, sondern auch manche
Unregelmäßigkeiten und Versehen der Rechtspflege übersehe. Das Verhältniß
wurde ein gespannteres, seitdem F. die von dem schlesischen Justizminister
von Carmer auf eigene Hand ausgearbeiteten Projecte zur Verbesserung der
Justizpflege durch seinen Widerstand, Herbst 1774 und Winter 1775/76, zum
Scheitern gebracht hatte. Friedrich wartete seitdem auf eine Gelegenheit,
seinen alternden Großkanzler durch den noch frischeren und elastischeren
Carmer zu ersetzen. Diese Gelegenheit bot im Herbst 1779 der bekannte
Müller Arnold'sche Proceß. Der König, unzufrieden mit den Erkenntnissen seiner
Gerichte, hatte F. nebst mehreren an der Sentenz gegen Arnold betheiligten
Räthen des Kammergerichts zum 11. December 1779 vor sich, auf sein
Schloß zu Berlin, citirt. Eine unzeitige Rectification, die F. sich bei einer der
ersten Aeußerungen Friedrichs erlaubte, brach die Geduld des Königs. Fürst's
Entlassung aus dem Amt des Großkanzlers, in dem ihm Carmer folgte, erfolgte
unmittelbar. Doch wurde ihm seine Stellung als Geh. Etatsminister und Mitglied
des Geh. Etatsraths gelassen, von der F. indeß nie Gebrauch machte. Er
starb ein Jahrzehnt später, am 20. Januar 1790. Die Lauheit, die er bei der
Reform der äußerst mangelhaften Rechtspflege bewies und die er durch
die Art seiner Entlassung schwer genug büßte, wird durch die untadelhafte
Sorgfalt aufgewogen, mit der er ein Jahrzehnt hindurch die schwere Pflicht
erfüllte, die Justizpflege in einem zerstückten und weitverzweigten Lande, das
an provinziellen Eigenthümlichkeiten überreich war, unter ganz besonders
schwierigen Verhältnissen zu leiten und zu überwachen.
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